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§ 7 PBStV Beschaffenheit der
Begutachtungsplakette

 PBStV - Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Begutachtungsplaketten müssen aus einer lichtechten, wetterfesten, schlagfesten, widerstandsfähigen und

PVC-freien Folie bestehen und der innerste Kreis muß als Chromhologramm ausgeführt sein, das dauernd fest

mit der Folie verbunden ist und das Bundeswappen mit der Umschrift „Republik Österreich“ zu enthalten hat.

2. (2)Die Folie muß folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. 1.sie muß aus einem im Licht eines Scheinwerfers weiß oder gelb rückstrahlenden Stoff bestehen,

2. 2.ihre rückstrahlenden Teile müssen vollständig unter einer glatten Oberfläche liegen und hinsichtlich ihrer

Rückstrahlwirkung den Anforderungen der Anlage 5 entsprechen,

3. 3.sie muss ein zusätzliches Schutzzeichen (gelasertes Sicherheitsbild) aufweisen, das unter der Außenschicht

der Folie angebracht ist und einen integralen Bestandteil der retro-reflektierenden Folie bildet und das

weder durch chemische noch durch mechanische Einwirkung geändert oder eliminiert werden kann; dieses

Schutzzeichen ist nicht offensichtlich, sondern erst bei einem Winkel von 18  +/- 3  bezogen auf die

Senkrechte gut sichtbar,

4. 4.sie muß auf der Rückseite mit einer bis zur Anbringung am Fahrzeug geschützten, vorbeschichteten,

druckempfindlichen, zur Anbringung an starren Teilen des Fahrzeuges bei Temperaturen von nicht weniger

als -5 ºC geeigneten Klebeschicht versehen sein, die Haftung am Fahrzeug muß innerhalb eines

Temperaturbereiches von -35 ºC bis +70 ºC gewährleistet sein,

5. 5.sie muß mit einem vom Bundesminister oder die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie,

Mobilität, Innovation und Technologie festgesetzten Wasserzeichen versehen sein, das unter den

Außenschichten der Folie angebracht ist und ohne Zerstörung der Folie weder durch chemische noch durch

mechanische Einwirkungen entfernt werden kann,

6. 6.sie muß auf dem an ihrem Kopf befindlichen weißen Feld eine aus lateinischen Großbuchstaben und

arabischen Ziffern bestehende fortlaufende Numerierung tragen, die zur nachträglichen Ermittlung des

Erzeugers der Plakette geeignet ist,

7. 7.sie muß die Prüfvorschrift nach Anlage 5 erfüllen.
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